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Mitteilungen des Bayerischen Zimmerer- und Holzbaugewerbes T hema des Monats



Kommunen mit Holz entwickeln



Das Gelingen der Energiewende erfordert ein Umdenken unserer Gesellschaft. Dabei sind nicht nur Verbraucher und private Bauherren gefordert. In der Agenda 21 werden die Kommunen als wichtige Akteure genannt, um Maßnahmen zu Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sowie der Energiewende umzusetzen. Dabei beschränkt sich ihr Beitrag aber nicht nur auf die energetische Sanierung von Schulen und Turnhallen oder auf das Aufstellen von Windrädern. Große Chancen für nachhaltige Entwicklungen bergen die Materialauswahl von Neubauten und – noch weiter gefasst – die Bauleitplanung.



zugenommen. Die Gemeinde profitiert dadurch, dass sie bereits heute den Grundstein für einen zukunftsfähigen Gebäudebestand legen kann, der die Energiebilanz der Gemeinde verbessert und den Umstieg auf erneuerbare Energien erleichtert. Zukünftig wichtige Aufgaben des Stadt- und Gemeindeumbaus sind auch die zivile Nutzung von ehemals militärischen Arealen, brachliegenden Gewerbeflächen, Baulücken und von Gebäuden, die nicht mehr der Nachfrage entsprechen. Auch hier spielen in Zukunft Konzepte, die über die bloße Betrachtung einzelner



Die Gemeinde Wildpoldsried im Allgäu beispielsweise hat bei der Materialauswahl den maximalen Einsatz von Holz als ökologischen Baustoff bei Baumaßnahmen in ihrem Konzept für kommunale Entwicklung verankert; aus unserer Sicht ein Vorbild für alle Städte und Gemeinden. Die gängigen Vorgaben der Bauleitplanung für Dachneigung und Gebäudehöhe in Bebauungsplänen mögen zwar ihre Berechtigung haben – inzwischen sollten aber entsprechende Vorgaben beispielsweise für Wärmedämmung, Bauweise und Heizsystemen mit in die Betrachtung aufgenommen werden, wenn man eine ökologische und nachhaltige Gemeindeentwicklung erreichen will. In den letzten Jahren hat das Interesse der Kommunen an Klima schützenden Festsetzungen in Bebauungsplänen



Quelle: fotolia lotissement©Kob



Gebäude hinausgehen, also ganze Quartiere betreffen, eine immer stärkere Rolle. Das zeigt auch ein neues Förderprogramm der KfW für die energetische Stadtsanierung. Dort werden Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager bereitgestellt. Eine umfassende und langfristige Planung in allen Bereichen ist nicht einfach – vor allem nicht bei den meist bestehenden Strukturen und Meinungen. Es erfordert eine neue Planungskultur mit Transparenz und Bürgerbeteiligung, in die wir uns ebenso einbringen können.
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In eigener Sache Liebe Leserinnen und Leser! Mit etwas Verspätung startet der „holzbau report“ ins neue Jahr. Das liegt zum einen am dicht gepackten Kalender. Denn in diesem Jahr haben wir ausschließlich im Januar alle Bezirksversammlungen zu bewältigen und zu Beginn des Februars findet unsere Branchenleitmesse DACH+HOLZ statt. Es gibt aber auch einen weiteren Grund: Der „holzbau report“ passt sich den Marktveränderungen an. Wie Sie es bereits aus den Titelthemen im Jahr 2011 ablesen konnten, entwickelt sich die Energiewende nach und nach zum Leitthema unserer Branche. Dem werden wir durch Einführung des neuen Geschäftsbereichs „energieeffizientes Bauen“ gerecht. Quasi von selbst versteht es sich dann auch, dass wir in einer neuen Rubrik über Trends und wettbewerbsrelevante Entwicklungen berichten. Als Organ der uns über die ZimmererInnungen und Fachgruppen Zimmerer angeschlossenen Unternehmer und Unternehmerinnen wollen wir in Zukunft verstärkt deren Meinung im „O-Ton“ veröffentlichen und so das



Wir-Gefühl innerhalb unseres Verbandes stärken. Wenn Ihnen etwas auf der Seele brennt oder etwas „schon immer mal gesagt werden soll“, dann teilen Sie es uns mit. Wir veröffentlichen es unter dieser Rubrik „Inhalt / Perspektiven“. Netzwerken ist eine der Schlüsselqualifikationen in den kommenden Jahren, denn die Themen werden immer komplexer und können nicht mehr alleine bewältigt werden. Eine leistungsfähige berufsständische Organisation zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur auf Landes-, Bundes- und Europaebene gute Kontakte hat, sondern auch vor Ort in der Fläche präsent und dort Meinungsführer ist. Wie sieht die Meinungsbildung vor Ort aus? Welche Aktivitäten finden wo statt? Wie werden Beschlüsse der Mitgliederversammlung in den Innungen und Fachgruppen umgesetzt? Darüber berichtet in Zukunft die neue Bayern-Rubrik. Sie trägt künftig den Titel „Verband/Innung“. Somit bleibt der „holzbau report“ stets am Puls der Holzbauzeit. Ihr Redaktionsteam
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Neue Verordnung über die Meisterprüfung in den Teilen III und IV im Handwerk und handwerksähnlichen Gewerben (AMVO) und neue Meisterprüfungsverfahrensverordnung (MPrüfVerfVO) Der Verordnungsgeber hat nach Änderung der AMVO und MPrüfVerfVO auch die Meisterprüfungsverordnungen an den neuen Rechtsstand angepasst und eine Sammelverordnung zur Änderung von Meisterprüfungsverordnungen nach §§ 45 und 51 a Abs. 2 HwO veröffentlicht. Die genannten Verordnungen wurden im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl. Nr. 55 vom 04.11.2011, S. 2145 ff. und S. 2149 ff.). Die Änderungen betreffen folgende Sachverhalte: 1. Es wird ein allgemeiner Hinweis auf die Geltung der MPrüfVerfVO in alle Meisterprüfungsverordnungen aufgenommen. Damit wird klargestellt, dass die Meisterprüfungsverordnungen selber nur noch materielle Prüfungsregelungen (Prüfungsgegenstand und -anforderungen) enthalten. Die "Erste Verordnung zur Änderung der Meisterprüfungsverfahrensverordnung" vom 26. Oktober 2011 tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. In der neuen Verordnung sind nun sämtliche handwerksübergreifenden Verfahrensregelungen für die Meisterprüfungen (z. B. auch die bislang in der AMVO geregelte Wiederholung der Meisterprüfung sowie der Bewertungsschlüssel) konzentriert. In der halbjährigen Übergangszeit (Anmeldung bis zum 30.06.2012) können sich Prüflinge gemäß § 25 Abs. 1 der Verordnung auf Verlangen noch nach altem Recht prüfen lassen. Prüfungswiederholer können noch bis zum 31. Dezember 2013 (Anmeldezeitpunkt) nach altem Recht geprüft werden (§ 25 Abs. 2). 2. Es wird ein allgemeiner Hinweis auf die Geltung der AMVO für die Prüfung in den Teilen III und IV aufgenommen. Die "Verordnung über die Meisterprüfung in den Teilen III und IV im Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben - AMVO" vom 26. Oktober 2011 regelt nunmehr ausschließlich die Prüfungsanforderun-



gen für die gewerkeübergreifenden Teile III und IV der Meisterprüfung. Die Prüfungsvorschriften für Teil III wurden umfassend überarbeitet. Die Prüfung von Teil III ist künftig ebenso wie in den anderen Teilen der Meisterprüfung - handlungsorientiert durchzuführen. Die neue AMVO tritt ebenfalls zum 1. Januar 2012 in Kraft. Um den Übergangsprozess in der Meistervorbereitung zu erleichtern, sind in § 7 der neuen Verordnung lange Übergangsvorschriften vorgesehen: • Bei einer Anmeldung zur Prüfung bis zum 31. Dezember 2013 kann auf Verlangen des Prüflings noch nach den alten AMVO-Vorschriften für Teil III geprüft werden. • Prüflinge, die eine Wiederholungsprüfung in Teil III ablegen, können bei Anmeldung bis zum 31. Dezember 2014 nach altem Recht geprüft werden, sofern die zuvor abgelegte Prüfung ebenfalls auf der Grundlage des alten Rechts durchgeführt worden ist. 3. Es werden Vorschriften zur mündlichen Ergänzungsprüfung und zur Bestehensregelung aufgenommen. Die Vorschriften zur mündlichen Ergänzungsprüfung und zur Bestehensregelung stellen nach Aussage des DHKT eine materielle Änderung der Verordnungen dar: 1. Die mündliche Ergänzungsprüfung in Teil II darf nur noch durchgeführt werden, wenn die zunächst erzielte Bewertung in einem Handlungsfeld zwischen 30 und 50 Punkten liegen. die mündliche Ergänzungsprüfung ist damit ausschließlich ein Instrument zur Verbesserung von Prüfungsleistungen, die im mangelhaften Bereich liegt. Bei ungenügenden Leistungen wird - anders als bisher keine Ausgleichschance mehr gewährt. Eine mündliche Ergänzungsprüfung kann nur in einem Handlungsfeld durchgeführt werden. Liegen die Leistungen in zwei Handlungsfeldern unterhalb von 50 Punkten (aber noch nicht im



ungenügenden Bereich), kann in einem dieser Handlungsfelder die Verbesserungschance genutzt werden. Der Prüfungsteilnehmer kann bestimmen, in welchem Handlungsfeld er die mündliche Ergänzungsprüfung nutzen möchte. 2. Die Bestehensregelung ist verschärft worden. Künftig darf nur noch ein Handlungsfeld mit "mangelhaft" bewertet werden. Das Bestehen von Teil II der Prüfung ist damit künftig von folgenden Voraussetzungen abhängig: • Die Durchschnittsleistungen aller Handlungsfelder (arithmetisches Mittel) sind ausreichend. • Es darf nur ein Handlungsfeld mit "mangelhaft" bewertet worden sein. • Es darf kein Handlungsfeld mit "ungenügend" bewertet worden sein. Der DHKT gibt folgenden Hinweis zur Übergangsregelung: Ein Prüfungsverfahren für Teil II gilt ab der Anmeldung zu diesem Prüfungsteil als "begonnen" im Sinne der Übergangsvorschrift. Es ist nicht auf den Zeitpunkt des Zulassungsantrages zur Meisterprüfung abzustellen, da die allgemeine Zulassung zur Meisterprüfung insgesamt noch keinen Vertrauensschutz für die Prüfungsbedingungen in einem Teil der Meisterprüfung begründet.



Seitenausschubkran



Ein Kran fährt durch Tore



Stöckl Maschinenbau GmbH Am Kloster 24 D-83413 Fridolfing Tel. 08684/9870-0 FAX 08684/987028 Mehr Informationen auf unserer Internetseite



http://www.stoeckl-maschinenbau.de
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Deutscher Qualifikationsrahmen: Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat in ihrer Plenarsitzung am 20. und 21. Oktober 2011 zum Deutschen Qualifikationsrahmen den Beschluss gefasst, das allgemeinbildende Abitur und die fachgebundene Hochschulreife auf Niveau 5 des Deutschen Qualifikationsrahmens zuzuordnen. Der genaue Beschlusstext liegt aktuell noch nicht vor, da er sich zurzeit noch in der redaktionellen Überarbeitung befindet. Der Zentralverband des Deutschen



Handwerks wurde dahingehend informiert, dass die KMK unverändert daran festhält, die Qualifikationen der dualen Berufsausbildung über die Niveaustufen 3 bis 5 zu spreizen, so dass nur so genannte höherwertige Ausbildungsberufe auf Niveau 5 gleichwertig mit dem allgemeinbildenden Abitur zugeordnet werden. Als Folge würde das Gros der Ausbildungsberufe unterhalb der allgemeinen Hochschulreife zugeordnet werden. Die KMK beharrt damit auf ihrer



bisherigen Position und schließt sich nicht dem Votum der Sozialpartner und Wirtschaftsorganisationen, der Bundesregierung und der Wirtschaftsministerkonferenz an. Die KMK ist mit ihrer Entscheidung offenbar nicht bereit, der dualen Berufsausbildung ihren angemessenen Platz im nationalen Bildungssystem einzuräumen, und riskiert damit bewusst das Scheitern der Arbeiten zum nationalen Qualifikationsrahmen.



ANZEIGE



EnEV und Bodentreppe: gefordert, gefördert, getauscht. Für die Dämmung der obersten Geschossdecke fordert die EnEV 2009 bei der Renovierung einen U-Wert von mindestens 0,24 W/m²K. Die Bodentreppe darf bei der Geschossdecke keine Schwachstelle werden. Es besteht Handlungsbedarf! Die Anforderungen der EnEV gelten für Neubau und Altbausanierung. Die verbesserte Dämmung der obersten Geschossdecke muss spätestens bis zum Jahresende durchgeführt werden und gilt auch für ausbaufähige Dachgeschosse. Zur Überprüfung werden „Unternehmererklärungen“ eingeführt, mit der Bauherr und Unternehmer verbindlich die Einhaltung der EnEV belegen. Vorsätzliche und auch nur leichtfertige Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeiten. Höchste Zeit



aktiv zu werden! Die verschärften Anforderungen haben Auswirkungen auf die Bodentreppe, denn: - die Bodentreppe unterbricht die oberste Geschossdecke auf 1 m², - die umlaufende Einbaufuge ist 4 m lang und hat insgesamt fast die Fläche einer DIN A4 Seite. Das zeigt wie wichtig Dämmung und Dichtheit für die Bodentreppe sind. Schlechte Dämmung und undichte Fuge machen die Bodentreppe zum Energiefresser. Die alte Bodentreppe ist die Schwachstelle. Das hat auch die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) erkannt und wärmedämmende Bodentreppen in die Liste der förderfähigen Kosten aufgenommen. Eine Investition die sich rechnet.



Güteüberwachte JURA - Nagelplattenbinder ®



Bodentreppentausch: einfach, schnell, sauber: Mit dem richtigen Produkt geht der Austausch der alten Bodentreppe ganz einfach. Auf was muss man bei der neuen Bodentreppe achten? Passende Größe und geprüfter Wärmeschutz. Wellhöfer bietet alle Treppentypen in den gängigen Normgrößen und als Maßanfertigung. In der MassBox kann man in wenigen Schritten die passende Bodentreppe auswählen. Länge und Breite der Deckenöffnung und die neue Deckenstärke der gedämmten Geschossdecke werden berücksichtigt. So passt die neue Bodentreppe, ist schnell montiert und die Einbaufuge bleibt schmal.  www.wellhoefer.de



Made in Germany ll schnestark gs n u t leis iswert pre



JURA - HOLZBAU GmbH Das System, das Ihnen schnelle, unkomplizierte und kostengünstige Dachkonstruktionen garantiert. Bauen Sie mit einem erfahrenen, soliden Partner, sichern auch Sie sich mehr Aufträge. Wir liefern termingerecht und maßgenau, mit kostenloser Statik.



Leitenstraße 1 93339 Riedenburg-Jachenhausen Tel. 0 94 42/92 03-0 Fax 0 94 42/92 03-30 [email protected] www.jura-holzbau.de
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EN 14081 – Bauholz mit CE-Zeichen wird verpflichtend Im Dezember 2005 wurde die vom Europäischen Komitee für Normung CEN ratifizierte Norm EN 14081 veröffentlicht und im Juni 2006 im Amtsblatt der EU verkündet. Nach der neunmonatigen Frist zur Angleichung innerhalb der einzelnen EU-Staaten hätte im September 2007 erstmals die Koexistenzperiode geendet, zu deren Ende nationale Normen zurückgezogen werden müssen. Aus verschiedenen Gründen wurde dann die Koexistenzphase noch dreimal verlängert, zuletzt bis September 2012. Für alle Beteiligten überraschend wurde im Mai 2011 vom zuständigen „Standing Committee on Construction“ der EU (Ständiger Ausschuss für Bauwesen) die Koexistenzphase auf den 31.12.2011 verkürzt. Somit wird ab Januar 2012 die Herstellung von CE-gekennzeichnetem Bauholz nach EN 14081 verpflichtend. Ziel dieser Umstellung auf die so genannte europäisch „harmonisierte“ Norm ist es, einen freien Warenverkehr im Europäischen Binnenmarkt zu ermöglichen. Die EN 14081 ist eine Norm, in der Anforderungen an die Festigkeitssortierung und die Produktkennzeichnung geregelt sind. Die deutsche Sortier norm DIN 4074 erfüllt alle Regeln zur Festigkeitssortierung nach EN 14081 und ist somit weiterhin für die visuelle Sortierung von Schnittholz anwendbar. Dies bedeutet, dass sich bezüglich der eigentlichen Sortierung von Bauholz nichts ändert. Neu ist, dass Hersteller von festigkeitssortiertem Bauholz ein Qualitätssicherungssystem, die sogenannte Werkseigene Produktionskontrolle, einführen und sich dafür von einer anerkannten Stelle (Notified Body) zertifizieren lassen müssen. Des weiteren muss bei Herstellung von visuell sortiertem Holz einmal jährlich eine Fremdüberwachung von einer anerkannten Überwachungsstelle durchgeführt werden. Eine weitere wesentliche Neuerung ist, dass mit dem Ende der Koexistenzphase eine Umstellung der Produktkennzeichnung erfolgt. Musste bei der Herstellung von Bauholz nach DIN 4074 bisher das Ü-Zeichen am Produkt an-



gebracht werden, so ist in Zukunft das festigkeitssortierte Schnittholz mit dem CE-Zeichen zu versehen. Weiterhin ist auf dem festigkeitssortierten Holz künftig nicht mehr die Sortierklasse anzugeben, sondern die entsprechende europäische Festigkeitsklasse. Dies bedeutet, dass beispielsweise ein Fichtenkantholz weiterhin in die Sortierklasse S10 eingestuft wird, die Kennzeichnung künftig aber das CEZeichen und die Festigkeitsklasse C24 enthalten muss. Die Zuordnung der Sortierklassen S7, S10 und S13 (Nadelholz) bzw. LS10 und LS13 (Laubholz) nach DIN 4074 zur jeweiligen europäischen Festigkeitsklasse ist holzartenabhängig in Tabellen der EN 1912 geregelt. Die europäisch geforderten Nachweise für diese Zuordnung liegen für die in DIN 4074 aufgeführte Sortierung von Kanthölzern bzw. hochkant eingesetzten Brettern und Bohlen vor. Für Latten wurde dieser Nachweis bisher nicht geführt. Eine zukünftige bauaufsichtliche Regelung für Dachlatten wird derzeit von den betroffenen Verbänden diskutiert. Für Holzbaubetriebe ist demnach wichtig, beim Zulieferer von Bauholz künftig CE-gekennzeichnetes Holz der gewünschten Festigkeitsklasse anzufragen und beim Wareneingang auf die korrekte Kennzeichnung der Produkte zu achten.



Beispiel für die Kennzeichnung auf dem Produkt



Hierbei ist zu berücksichtigen, dass mit der im Jahr 2011 neu erschienenen Version der EN 14081 zwei Verfahren der Kennzeichnung möglich sind. Bisher waren die bereits zertifizierten Hersteller verpflichtet, jedes Stück sortierte Bauholz zu kennzeichnen. Diese Regelung gilt auch weiterhin für Produkte, welche bei der Herstellung nicht einem einzelnen Bauwerk zugeordnet werden können. Ist das Holz zur Lieferung an einen einzelnen Kunden und zur Verwendung in einem einzelnen Bauwerk bestimmt, ist die Kennzeichnung des Pakets - in EN 14081 als Verpackungseinheit definiert - ausreichend. Die „klassische Bauholzliste“ ist demnach von der Einzelkennzeichnung befreit. Neben der Kennzeichnung des Produkts mit dem CE-Zeichen und der Festigkeitsklasse sind die Hersteller von Bauholz zudem verpflichtet, ein Begleitdokument mitzuliefern, welchem der Holzbaubetrieb zusätzliche Leistungseigenschaften des Produkts (z. B. Dauerhaftigkeit des Holzes) entnehmen kann. Autoren: Markus Knorz und Ralf Diebold Holzforschung München [email protected] [email protected]
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Neuerscheinung: DIN 68800-1 Holzschutz Allgemeines Deutsches Institut für Normung hat die DIN 68800-1 Holzschutz Allgemeines neu herausgegeben. Diese Norm ersetzt die letzte Ausgabe der DIN 68800-1 aus dem Jahre 1974. Die neu erschienene DIN 68800-1 beschreibt die Grundsätze des Holzschutzes und ist eine Zusammenfassung und Aktualisierung von bisher eigenständigen Normen. Die bisher über alle Teile der DIN 68800 verteilten allgemeinen Aussagen wurden im neuen Teil 1 zusammengefasst und außerdem werden statt der Gefährdungsklassen die in DIN EN 335-1 festgelegten Gebrauchsklassen verwendet. Des weiteren gibt dieser Normteil einen vollständigen Überblick über die Maßnahmen zum Schutz des Holzes und Angaben zur natürlichen Dauerhaftigkeit der Holzarten. Die Norm kann beim Beuth Verlag, Berlin bezogen oder beim ZDBNormenportal heruntergeladen werden. Im Februar 2012 sollen die restlichen Teile der Holzschutznormreihe DIN 68800 veröffentlicht werden: DIN 68800-2 beinhaltet die baulichen Maßnahmen zum Schutz des Holzes.



DIN 68800-3 wird festlegen, wie mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz in Deutschland verwendet werden darf. In DIN 68800-4 werden die Maßnahmen zur Bekämpfung von mit Holz zerstörenden Organismen befallenem Holz erläutert. Derzeit läuft ein von der Deutschen Bauchemie beantragtes Schiedsverfahren zur DIN 68800-1 Holzschutz Allgemeines. Mit ihren Einsprüchen zum Gelbdruck dieser Norm konnte sich die Deutsche Bauchemie bei den Einspruchssitzungen im Normungsgremium nicht durchsetzen. Daraufhin beantragte sie im vergangenen Jahr ein Schlichtungsverfahren, das in zwei Instanzen zurückgewiesen wurde. Das Schiedsverfahren ist die letzte verbleibende Möglichkeit beim Deutschen Institut für Normung gegen eine Norm oder Teile davon einzusprechen. Wir gehen davon aus, dass die benannten Schiedsrichter in dieser Angelegenheit der fachlichen Empfehlung des Normengremiums sowie den Vermittlern der beiden Schlichtungsverhandlungen folgen werden und für einen konstruktiven, umweltgerechten Holzschutz stimmen.



Aber Achtung! So lange das Schiedsverfahren nicht abgeschlossen ist, wird die neue DIN 68800 in Bayern nicht bauaufsichtlich eingeführt. Das kann unter Umständen auch erst 2013 geschehen. Bis dahin gelten die, derzeit bauaufsichtlich eingeführten, Normteile DIN 68800-2, 1966-05 und DIN 68800-3, 1990-04. Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass viele der im vergangenen Jahr ausgelaufenen Zulassungen von Holzschutzmitteln verlängert wurden und damit wieder eingesetzt werden können. Eine Liste der derzeit zugelassenen Holzschutzmittel finden Sie auf der Internetseite des DiBT. www.beuth.de www.zdb-normenportal.de www.dibt.de  Zulassungen  national  Referat I5 www.zimmerer-bayern.de  LIV Intern  Technik  Linkliste  chemischer Holzschutz



Frage/Antwort:



Was sind Fachunternehmererklärung, Konformitätserklärung oder Übereinstimmungserklärung ? Nach der Bauregelliste brauchen manche Bauprodukte eine Übereinstimmungserklärung des Herstellers, so z. B. Tragende Holzbauteile und geleimte tragende Holzbauteile nach Nummer 3.3.1.1.2 der Bauregelliste A Teil 1 eine Übereinstimmungserklärung des Herstellers. Ausnahmen hiervon sind Tragwerke mit Nagelplatten, geklebte Verbundbauteile aus Brettschichtholz, und beidseitig beplankte oder bekleidete Wand- Dach oder Deckenelemente. Die genannten Ausnahmen brauchen



ein Übereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle. In letzter Zeit wird diese Übereinstimmungserklärung immer häufiger von Bauherren und Planern nachgefragt. In der Übereinstimmungserklärung bestätigen Sie, dass Sie die vereinbarte Leistung nach den Allgemein Anerkannten Regeln der Technik, den Ihnen vorliegenden Plänen, Zeichnungen und technischen Nachweisen und dem vertraglichen Vereinbarungen ausgeführt haben.



Einen Entwurf mit diesem Text, können Innungsmitglieder im internen Bereich herunterladen. www.zimmerer-bayern.com  LIV Intern  Technik und Umwelt  Baubetrieb/Organisation/Schriftverkehr  Fachunternehmererklärung, Konformitätserklärung, Übereinstimmungserklärung
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Lüften nach Konzept Vergleicht man den empfohlenen hygienischen Mindestluftwechsel nach DIN 1946-6 und die Höchstwerte für die Luftwechselrate nach DIN 4108-7, also den Anspruch an die Luftdichtheit der Gebäudehülle so übersteigt der notwendige Wert aus hygienischen oft den Maximalwert aus Gründen der Energieeinsparung (siehe Tabellen). In diesen Fällen sind dann zusätzlich zur Fensterlüftung in jedem Fall weitere Lüftungsmaßnahmen erforderlich. Durch Veränderung des Nutzerverhaltens in den letzten Jahren, z. B. bei sogenannten „Doppelverdienern“, die während des Tages überhaupt nicht in ihrer Wohnung sind, um dort lüften zu können, in Verbindung mit einer immer luftdichteren Bauweise werden nutzerunabhängige Lüftungssysteme in allen Gebäuden immer häufiger notwendig. Laut der EnEV sind „Zu errichtende Gebäude […] so auszuführen, dass der zum Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt ist.“ EnEV 2009, § 6 (2) Nach DIN 4108-2 ist „auf ausreichenden Luftwechsel … aus Gründen der Hygiene, der Begrenzung der Raumluftfeuchte sowie gegebenenfalls der Zuführung von Verbrennungsluft nach bauaufsichtlichen Vorschriften zu achten. Dies ist in der Regel der Fall, wenn während der Heizperiode ein auf das Luftvolumen innerhalb der Systemgrenze bezogener durchschnittlicher Luftwechsel von 0,5 h-1 bei der Planung sichergestellt wird.“



„Für neu zu errichtende oder zu modernisierende Gebäude mit lüftungstechnisch relevanten Änderungen ist ein Lüftungskonzept zu erstellen. Das Lüftungskonzept umfasst die Feststellung der Notwendigkeit von lüftungstechnischen Maßnahmen und die Auswahl des Lüftungssytems“ (DIN 1946-6) Bei Neubauten muss also immer ein Lüftungskonzept erstellt werden. Bei der Modernisierung immer dann wenn im Mehrfamilienhaus mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster ausgetauscht werden und im Einfamilienhaus mehr als 1/3 der vorhandenen Fens-



ter ausgetauscht bzw. mehr als 1/3 der Dachfläche abgedichtet werden. Abdichten bezieht sich in diesem Zusammenhang natürlich auf die Luftdichtheit. Der Unternehmer muss auf die Notwendigkeit ein Lüftungskonzept zu erstellen hinweisen und gegen die Nichteinhaltung eines Konzepts Bedenken anmelden. Hierzu hat Holzbau Deutschland ein Merkblatt sowie ein Muster für Hinweis- und Bedenkenschreiben herausgegeben, in dem auch auf Lüftungsmöglichkeiten und das Erstellen von Lüftungskonzepten eingegangen wird. www.zimmerer-bayern.com  LIV Intern  BDZ Infoline  Merkblatt „Lüften nach Konzept“



E nergieeffizientes Bauen
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Ein Holzbau als Wegweiser für die Zukunft Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat im Rahmen der Bau- und der Elektromobilitätsforschung das Nachfolgemodell des Plus-Energie-Hauses gestartet. Die Idee: Die Energie, die das Haus erzeugt, wird in passenden Hochleistungsbatterien gespeichert und tankt Elektrofahrzeuge auf. Seit der Eröffnung durch Bundeskanzlerin Merkel und Minister Ramsauer am 7. Dezember 2011 kann das erste voll funktionsfähige und bewohnbare "Energieüberschusshaus" in Berlin besichtigt werden. Das Forschungsprojekt wurde als ca. 130 qm großes Einfamilienhaus gebaut. Es dient als "Schaufenster" für gemeinschaftliche innovative Entwicklung von Bau- und Fahrzeugtechnik. Zwei Jahre wird dieses Gebäude in der Fasanenstraße 87, 10623 Berlin unter realen Bedingungen genutzt, wissenschaftlich getestet und öffentlich gezeigt. Die vom Haus gewonnenen überschüssigen Stromerträge können ins Netz eingespeist bzw. für Elektromobilität (Auto, Motorrad, Fahrrad) genutzt werden. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Modellvorhaben im Rahmen der Forschungsinitiative Zukunft Bau. Das Projekt wird einer intensiven Beobachtung unterzogen. Nach einer Testphase soll das Gebäude ab 2012 von einer vierköpfigen Familie für ein Jahr bewohnt werden. Die Ergebnisse sollen für die breitenwirksame wirtschaftliche Errichtung derartiger Gebäude und die Weiterentwicklung von technischen Systemen zur Verfügung stehen.



Effizienzhaus-Plus



Quelle: BMVBS



Gebäude und Verkehr haben zusammen einen Anteil von etwa 70 Prozent am gesamten Endenergieverbrauch. Deshalb besitzen diese Bereiche enormes Einsparpotential. Klimaschutz ist ohne effiziente Nutzung von Energie nicht zu schaffen. Bauen und Verkehr werden vom Ministerium dabei als Einheit gesehen. Dabei ist bereits beim Bau von Gebäuden die Ladeinfrastruktur zu beachten. Mit dem bewohnbaren Prototyp soll demonstriert werden, dass es für eine Familie möglich ist, die vom Haus produzierte Energie auch für Mobilität zu nutzen. Das Haus erzeugt doppelt so viel Strom wie es verbraucht und soll damit ein Elektroauto vor der Tür „betanken“.



Neben einer positiven Energiebilanz wurde auf die Recyclingfähigkeit der Materialien, leichte Rückbaubarkeit, Flexibilität hinsichtlich des demografischen Wandels und auf Barrierefreiheit großen Wert gelegt. Aus Sicht der Holzbauer ist es erfreulich, dass es sich bei dem Gebäude um eine Holzkonstruktion handelt. Das belegt, dass das Bauen mit Holz und erneuerbaren Energien ein Weg in die Zukunft ist und einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz leistet. Das Projekt zeigt aber auch, dass zukünftige Wohnkonzepte auch die Mobilität der Bewohner einbeziehen.  www.bmvbs.de/effizienzhausplus



Neues Informationsportal zur EnEV



Die güteüberwachten Dachbinder inkl. Statik



Das Bundestinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat ein neues Informationsportal zur Energieeinsparverordnung gestartet. Es enthält umfassende Informationen zum Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und zur Energieeinsparverordnung (EnEV).



HOLZBAU-Zimmerei-Dachdeckerei



 www.bbsr-energieeinsparung.de



Lieferung mit oder ohne Montage



STENGER



G M B H



84559 Kraiburg a. Inn Tel. (08638)98290-0 Watzmannstraße 15 Fax. (08638)7 22 36 www.stenger-holzbau.com



Dachstühle jeder Ausführung Lohnabbund K2



Dach Komplett
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20 Jahre DachKomplett DachKomplett feiert auf der Branchenleitmesse DACH+HOLZ 2012 in Stuttgart am Dienstag, den 31. Januar 2012, sein 20-jähriges Bestehen. Eine gemeinsame Lösung für Qualitätsprobleme bei der Einbindung des Dachfensters in die Dachhaut zu finden, brachte seinerzeit engagierte Fachleute aus Industrie, Handel und Zimmererhandwerk zusammen. Daraus entstand DachKomplett, heute eine der führenden Initiativen zur Förderung von Zimmerer- und Holzbaubetrieben, ein Garant für Qualität und Weiterbildung im Holzbau. DachKomplett unterstützt Zimmerer- und Holzbaubetriebe seit 20 Jahren dabei, sich besser im Markt zu profilieren und attraktive Geschäftsfelder und Zielgruppen zu erschließen. Die DachKomplett-Betriebe werden intensiv durch Qualifikationsmaßnahmen, Marktbearbeitung und Qualitätssicherung gefördert. Neben den ursprünglichen Themen der energetischen Modernisierung, dem Dachausbau sowie der Dachaufstockung bieten DachKomplettBetriebe heute unter anderem auch Fassadengestaltung und Gebäudeumbauten im Sinne einer prestigeträchtigen, ästhetisch anspruchsvollen Aufwertung von Immobilien an. Roto, Bauder und Isover, führende Hersteller von Produkten wie Dachfenster und Dämmsystemen sowie der Baustoffgroßhändler BayWa suchten 1992 gemeinsam mit dem Landesinnungsverband des Bayerischen Zimmererhandwerks nach einer besseren Schnittstelle zwischen Dachflächenfenster und Wärmedämmung. Was die Initiative entwickelte, wurde ab 1994 engagierten Zimmerer- und Holzbaubetrieben auf zahlreichen Veranstaltungen vorgestellt. Immer mehr Zimmereibetriebe interessierten sich für Weiterbildung zu Themen wie Dachdämmung und Modernisierung. 1998 erhielt das Kind einen Namen, und es wurde das erste DachKomplett-Logo als Wort-Bild-Marke eingeführt. Bayerwald, Braas, Klöber, Knauf und Pavatex sowie Verbände des Zimmererhandwerks



schlossen sich an. Seit 2009 wurde die Marke vollständig überarbeitet. Seit dem verfügt DachKomplett über eine Servicezentrale bei der Fördergesellschaft des Zimmererund Holzbaugewerbes mbH in München, die zugleich Anlaufstelle für DachKomplett-Betriebe und Interessenten ist. DachKomplett seinen zwischenzeitlich 350 DachKomplettBetrieben Schulungen zur Sicherung qualitätsrelevanter Prozesse im Betrieb, zu rechtlich abgesichertem Vertragswesen oder zu erfolgreichem, aktivem Werben. Den DachKomplett-Betrieben wird eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen Marketingmaterialien für Public Relations, die Präsentation in den eigenen Räumen oder auf Events, das Dialogmarketing sowie den professionellen Internetauftritt zur Verfügung gestellt, darunter auch ein eigenes DachKomplettBildarchiv.  www.partner.dachkomplett.de



Nagelplattenbinder - mit Statik - schnell - preiswert - überwachte Qualität - termingerecht



Meilinger Holzbau GmbH Industriestrasse 63 92345 Dietfurt



Die Herstellung unserer Binder erfolgt mit technisch getrocknetem Holz.



Tel: 08464/64 22 - 0 Fax: 08464/64 22 - 49 E-Mail: [email protected] www.meilinger-holzbau.de
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Auszahlung von Guthabenstunden Ist in einem Baubetrieb eine betriebliche Arbeitszeitverteilung in einem zwölfmonatigen Ausgleichszeitraum gemäß § 3 Nr. 1.4 BRTV (Arbeitszeitflexibilisierung) vereinbart, hat der Arbeitnehmer unabhängig von den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden im Kalendermonat Anspruch auf einen verstetigten Monatslohn (§ 3 Nr. 1.42 BRTV). Zudem wird für jeden Arbeitnehmer ein individuelles Arbeitszeit- und Entgeltkonto (Ausgleichskonto) eingerichtet, auf dem die Differenz zwischen dem Lohn für die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und dem nach Nr. 1.42 errechnete Monatslohn gutzuschreiben bzw. zu belasten ist (§ 3 Nr. 1.43 BRTV). Grundsätzlich gilt, dass sich der Monatslohn nach dem jeweils aktuellen Gesamttarifstundenlohn richtet, den der Arbeitnehmer in seiner Lohngruppe beanspruchen kann. Soweit in einem Kalendermonat die lohnzahlungspflichtigen Stunden des Arbeitnehmers geringer sind als sein Monatslohnanspruch, werden die fehlenden Guthabenstunden vom Ausgleichskonto ausbezahlt. In einer aktuellen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ging es um die Frage, in welcher Höhe diese Guthabenstunden auszuzahlen sind, wenn die Guthabenstunden mit unterschiedlich hohen Stundenlöhnen angespart wurden, weil es zwischenzeitlich eine Tariflohnerhöhung gegeben hat.



Sachverhalt Der klagende Arbeitnehmer war seit 1990 als Baggerfahrer bei der beklagten Bauunternehmung beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis war der Bundesrahmentarifvertrag kraft beiderseitiger Verbandszugehörigkeit anzuwenden. In dem Betrieb war eine betriebliche Arbeitszeitverteilung nach § 3 Nr. 1.4 BRTV (Arbeitszeitflexibilisierung) vereinbart. Zum Zeitpunkt der Vereinbarung der hier streitigen Guthabenstunden betrug der Stundenlohn des Arbeitnehmers 16,43 € brutto. Im Zeitpunkt der Auszahlung der Guthabenstunden aus dem Ausgleichskonto betrug der Stundenlohn jedoch bereits



Verleimte Balken für den Fachmann



Qualitätsprodukte für Handel und Handwerk



Haas Holzprodukte GmbH Industriestraße 8, D-84326 Falkenberg Telefon +49 8727 18-585 Telefax +49 8727 18-414 [email protected] www.Haas-Timbory.com



16,72 € brutto. Der Arbeitgeber zahlte dennoch die Stunde aus dem Ausgleichskonto mit einem Betrag von 16,43 € aus. Der Arbeitnehmer war der Auffassung, dass der Arbeitgeber aufgrund der tariflichen Monatslohnregelung die Guthabenstunde mit dem zur Auszahlung aktuellen Stundenlohn von 16,72 € brutto zu vergüten habe, und klagte daher die Differenz von 0,29 € je Guthabenstunde ein. Hierbei ging es um Guthabenstunden für die Monate Dezember 2008 sowie Januar und Februar 2009. Die schriftliche Geltendmachung der Differenz erfolgte im April 2009. Sowohl das Arbeitsgericht Siegen als auch das Landesarbeitsgericht Hamm waren der Auffassung, dass sich die Höhe der Guthabenstunden nach dem Stundenlohn zum Zeitpunkt der Erarbeitung bzw. Gutschrift auf dem Ausgleichskonto bemisst. Der zum Zeitpunkt der Auszahlung geltende Stundenlohn sei dagegen nicht maßgeblich. Die Revision des klagenden Arbeitnehmers war teilweise erfolgreich, soweit die Ansprüche nicht bereits verfallen waren. Der Anspruch für Dezember 2008 wurde zurückgewiesen, weil dieser nicht innerhalb von zwei Monaten nach Fälligkeit geltend gemacht wurde und daher nach § 15 Nr. 1 BRTV verfallen war. Für die Guthabenstunden aus Januar und Februar 2009 wurde vom Bundesarbeitsgericht jedoch ein Anspruch auf Zahlung der Differenz anerkannt.



Leitsätze 1. Das Ausgleichskonto nach § 3 Nr. 1.43 BRTV ist als kombiniertes Arbeitszeit- und Entgeltkonto zu führen. Das folgt zum einen aus dem Wortlaut der Tarifnorm, die mit "Arbeitszeit- und Entgeltkonto (Ausgleichskonto)" überschrieben ist, aber auch aus dem tariflichen Gesamtzusammenhang. 2. Das Nebeneinander von Arbeitszeit- und Entgeltkonto stellt den Arbeitgeber aber nicht von der Verpflichtung nach § 3 Nr. 1.42 BRTV frei, mindestens (§ 4 Abs. 3 TVG) den verstetigten Monatslohn zu zahlen. Schon aus dem Wortlaut des § 3 Nr. 1.42 Abs. 1 BRTV ergibt sich, dass damit der in dem jeweiligen Zahlungsmonat geltende Tariflohn und nicht der "Ansparwert" der angesammelten Stunden gemeint ist. 3. Bestätigt wird dieses Verständnis durch die Ausgleichsregelung des § 3 Nr. 1.43 Abs. 1 BRTV. Diese Regelung sieht vor, dass die Differenz zwischen dem Lohn für die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und dem nach Nr. 1.42 errechneten Monatslohn - also der tatsächliche Gelddifferenzbetrag - auf dem Entgeltkonto des Ausgleichskontos belastet wird. 4. Damit können sich Arbeitszeit- und Entgeltkonto als Teile des Ausgleichskontos unterschiedlich entwickeln, wenn im Falle einer Tariflohnerhöhung dem Arbeitszeitkonto entnommene Stunden das Entgeltkonto stärker belasten als es dem "Ansparwert" der entnommenen Stunden entspricht. Diese Inäquivalenz ist jedoch ohne Belang, weil bei der Auflösung des Ausgleichskontos (z.B. wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses) nach § 3 Nr. 1.43 Abs. 3 BRTV stets nur das Entgeltkonto maßgeblich und der dort gutgeschriebene Lohn auszuzahlen ist.
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1-2/2012 Bauschimmel und seine Folgen



Teil 1



Autor: Karl-Heinz Weinisch Bausachverständiger für Innenraumhygiene Deutschordenstraße 4/3 97990 Weikersheim Hotline: 07934-91210 [email protected] www.iquh.de



Architekten, Bauunternehmen und Zimmereien aber auch das Ausbaugewerbe haben zunehmend Probleme mit Oberflächenschäden durch Schimmelpilzentstehung schon in der Rohbauphase. Sowohl auf eingebautem Holz, aber auch auf Holzwerkstoff- und Weichfaserplatten, Gipskartonplatten oder Farbund Putzoberflächen tritt zunehmend ein reklamationsträchtiger Schimmelpilzbewuchs bereits im Neubaubereich oder bei umfassenden Umbaumaßnahmen auf. Kontrovers verläuft deshalb die Diskussion, ob bereits das Anfangsstadium eines Schimmelbefalls in Verbindung mit eingetrockneten Sporen und Stockflecken schon eine Gesundheitsgefährdung oder einen Baumangel darstellt.



Messtechnisch trockener (Neu)Bauschimmel durch undichte Dampfbremse Bildnachweis 18 KH Weinisch



So äußert sich Dr. Gabrio (ehemals Landesgesundheitsamt Bad. Württ.), der in Deutschland die Schimmelpilzgrundlagen im Bauwesen maßgeblich beeinflusst hat kritisch zu uneinheitlichen Schimmelbewertungen: „Die Zersplitterung des Meinungsbil-



des, das gerade in den letzten Jahren verstärkt in die Öffentlichkeit getragen wurde, dient nicht der Versachlichung der Schimmelpilzproblematik“ … „Nur wenige Gutachter sind sich darüber im Klaren, dass Äußerungen über



eine theoretisch mögliche Wirkung von Schimmelpilzarten zur Beurteilung des gesundheitlichen Risikos im konkreten Fall nicht hilfreich sind und oft zu unbegründeten Panikreaktionen bei den Betroffenen führen“ …
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„Nicht-medizinische Gutachter sollten bedenken, dass sie mit Statements zur gesundheitlichen Wirkung von Schimmelpilzen eine Haftung in einem Fachgebiet übernehmen, in dem sie nicht kompetent sind.“1 Rechtliche Folgen Doch was kann passieren, wenn bei einem (Neu)Bauschimmel keine einvernehmliche Lösung gefunden wird? Wenn die Verfärbungen als Mangel angezeigt werden und Anwälte und Sachverständige zum Einsatz kommen, beginnt nicht selten für beide Parteien eine juristische Odyssee, die meist in einem Vergleich endet. Die bessere Lösung für beide Parteien ist erfahrungsgemäß eine außergerichtliche gütliche Einigung mit konkreten Lösungsschritten. Hierbei soll nicht die Schuldfrage geklärt werden – wohl wissend, dass die Ursachen für Schimmel in der Rechtsprechung oft schwierig und langwierig verhandelt und somit für alle Parteien teuer werden können. Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen: 1. Wie sollten der Unternehmer und seine Mitarbeiter bei (Neu)Bauschimmel reagieren, damit ein Rechtsstreit verhindert werden kann? 2. Welche Bewertungsmöglichkeiten gibt es, um die Gesundheitsgefährdung schnell und richtig einzustufen? 3. Warum muss man schnell handeln? 4. Welche Bekämpfungs- und Bleichmittel sind auf dem Markt und welche sollte man verwenden? 5. Stellt ein Bauwerk oder ein Baumaterial mit trockenen Pilz- und Stockflecken einen Mangel dar? 6. Ist die Gesundheit der Arbeiter oder Bauherren durch solche (Neu)Bauschimmel gefährdet? Wir wollen im Folgenden zur Klärung dieser Fragestellungen beitragen und den Bauleitern und Handwerkern erprobte Vorsorge-



Messtechnisch trockener Bauschimmel auf Betondecke im UG Bildnachweis 02 Bausachverständiger J. Neumeier



maßnahmen und praktische Lösungen zur Verfügung stellen. Ursachen von (Neu)Bauschimmel 2 Nach heutigem Wissensstand kommt es vermehrt zu (Neu)Bauschimmel durch überschüssige und nur unzureichend abgelüftete Restbaufeuchte, die durch das



Anmachwasser in Putzen, Mörtel, Beton und Estrichen entsteht. Nach Fertigstellung des Holz- oder Mauerwerksrohbaus mit aufgesetztem Dachstuhl und Eindeckung folgen oft, ohne ausreichende Trocknungszeiten, der Innenputz an Wand und Decke und danach gleich der schwimmende Estrich.



(Kondensat)Schimmel hinter Holzverkleidung Bildnachweis 16 Bausachverständiger J. Neumeier
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13 das Klima und der Standort haben einen großen Einfluss auf die Schimmelgefahr im Neubau. Bei Witterungswechsel können die Bauteiloberflächen durch den Wasserüberschuss in der Raumluft feucht werden. Oder sie werden plötzlich kalt, was wiederum zur Entstehung von Kondensat führen kann.



Pilzfruchtkörper auf dem Teppich durch Feuchteschaden im Estrich Bildnachweis 17 Bausachverständiger S. Schmidt



Auch Kondensatausfall, d. h. Schwitzwasserbildung durch Temperaturschwankungen, kann eine Ursache für (Neu)Bauschimmel sein. Bleibt es bei einem nur kurzzeitigen Feuchteangebot für den Schimmel, kann er sich erfahrungsgemäß nicht mehr weiter ausbreiten. Eine Gesundheitsgefahr oder ein befürchteter



Material- oder Baumangel kann aber nur dann ausgeschlossen werden, wenn die Verantwortlichen schnell und sachgerecht handeln. Restbaufeuchte oder Kondensat fördern (Neu)Bauschimmel Dies bringt große Mengen von Anmachwasser in den Bau. Auch



Mit (Neu)Bauschimmel sind nicht Feuchte- und Schimmelschäden gemeint, die durch defekte Wasserleitungen (Heizung, Dachentwässerung, etc.), durch das Eindringen von Schmelz- oder Regenwasser aufgrund schadhafter Dachabdichtungen, durch undichtes Mauerwerk etc. oder durch Unglücksfälle, wie das Eindringen größerer Wassermengen in die Bausubstand entstehen können. (Neu)Bauschimmel entsteht einerseits durch Restbaufeuchte bei Renovierungen oder Neubauvorhaben in Verbindung mit mangelnder Keller-, Zimmer- oder Dachbodenentlüftung, andererseits durch Kondenswasser infolge starker Temperaturschwankungen und Wärmebrücken während der Bauzeit. Weitere Schimmelschäden im Baubereich können auch entstehen durch undichte oder dampfhemmende Luftdichtbahnen und unzureichend abgedichtete Rohr- oder Leitungsdurchdringungen der Außenhüllen. Je nach Wachstumsstadium sind die an der Zersetzung von organischem Material beteiligten Schimmelpilze unterschiedlich zerstörerisch tätig und bzgl. gesundheitlicher Aspekte relevant.



Materialbezogene Wachstumsbedingungen im Innenraum



Messtechnisch trockener (Kondensat)Schimmel durch Dämmfehler, gesundheitlich relevanter Langzeitschaden Bildnachweis 19 KH Weinisch



Schottet sich der Mensch von der Natur ab und baut wasser-, luft- und lichtgeschützte Aufenthaltsräume werden Schimmelpilze, aufgrund der eingeschränkten Lebensbedingungen die in



info 01_02_2012_by_als innenteil.qxd:_ 25.01.12 14:39 Seite 1
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14 melwachstum nicht im Gegensatz zum hoch alkalischen Luftkalk und Sumpfkalkanstrich.



Messtechnisch trockener Schimmel in Tapete u. Anstrich Bildnachweis 15 Bausachverständiger J. Neumeier



diesen ökologischen Nischen vorherrschen, dann zu gefährlichen „Mitbewohnern“ und können den Menschen außergewöhnlich belasten. Schimmelpilze lieben neben der Feuchtigkeit auch Wärme, Luft- und Windstille und eine pH-neutrale oder leicht saure Umgebung. Organische Substrate, wie Holz, Papier



und Kunststoffe benötigen sie als Grundnahrung. Rein anorganische Materialien, wie Metall, Glas, Stein, Zement, Silikate und Kalke dienen Pilzen und Bakterien selbst nicht als Nahrung, allenfalls der Staub darauf. Oberflächen wie Gips und Lehm hemmen den Schim-



Nutzschimmel Im Weinbau kann der Schimmelpilz Botrytis cinerea je nach Zeitpunkt des Auftretens veredeln (Edelfäule; vgl. Weinsprache). Bildnachweis 05 Wikipedia-Botrytis riesling



1 2



Schadschimmel Er kann aber auch in einer für ihn förderlichen Jahreszeit die Ernte schädigen. Bildnachweis 06 Wikipedia-Botrytis tomaat



Schimmelpilze – ein wichtiger Umweltfaktor Die große Mehrzahl der Schimmelpilze führt ein eher ungefährliches und nützliches Dasein in der Natur. Schimmelpilze halten die Umwelt sauber und man findet sie besonders im Herbst auf Laub aber auch auf verdorbenen Lebensmitteln (z. B. Brot, Früchte), auf feuchtem Brennholz oder auf Pflanzen. Der Feuchtegehalt der Oberfläche ist Grundvoraussetzung sowohl für das Wachstumsverhalten bestimmter luftgetragener Schimmelpilzarten als auch für das Ausmaß und die Stärke ihrer Verbreitung, ihre Zersetzungskraft und damit für die Gefährlichkeit eines Schimmelpilzbefalls. Wird fortgesetzt



„Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist zwingend erforderlich“ aus „umwelt-medizin-geschellschaft“ Fachzeitschrift, Ausg. 24/2/2011, S. 157 Neu-Bauschimmel = kurze Wachstumszeit, geringe Eindringtiefe, geringer Sporenbesatz, ausbleichbar.
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Praktische Auswirkungen Mit der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts wird eine Rechtsfrage, die seit der Einführung der Arbeitszeitflexibilisierung im Baugewerbe im Jahre 1997 zwischen den Tarifvertragsparteien umstritten war, abschließend geklärt. Entgegen der bisher von den Verbänden und den Instanzgerichten vertretenen Rechtsauffassung, dass für die Auszahlung einer Guthabenstunde derjenige Stundenlohn maßgeblich ist, der im Zeitpunkt der Erarbeitung galt, legt das Bundesarbeitsgericht die tarifliche Regelung des verstetigten Monatslohnes nach § 3 Nr. 1.42 BRTV nunmehr dahingehend aus, dass immer der aktuell geltende Gesamttarifstundenlohn zu vergüten ist. In der betrieblichen Praxis wird dies dazu führen, dass sich das Arbeitszeitkonto und das Entgeltkonto als Teile des Ausgleichskontos zukünftig unterschiedlich entwickeln werden, falls es zwischenzeitlich zu einer Tariflohnerhöhung gekommen ist. Auch wenn die Guthabenstunden noch mit dem "alten" Gesamttarifstundenlohn angespart wurden, wird der Arbeitgeber nach dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts verpflichtet, im Falle der Auszahlung von Guthabenstunden zum Ausgleich für den Monatslohn den aktuellen, d.h. in der Regel höheren Gesamttarifstundenlohn auszuzahlen. Auch die bisher von den Verbänden empfohlene Durchschnittsberechnung, wonach bei Auszahlungen vom Ausgleichskonto ein durchschnittlicher Stundenlohn aus dem gutgeschriebenen Arbeitsentgelt und den Guthabenstunden ermittelt wird (vgl. ZDB-Merkblatt 2006 - Arbeitszeit im Baugewerbe, S. 23/24), entspricht nach dieser Rechtsauffassung nicht den tariflichen Vorschriften. Dennoch führt diese Entscheidung im Ergebnis nicht zu einer Kostenbelastung des Arbeitgebers, da das Bundesarbeitsgericht klarstellt, dass es sich hierbei nur um eine tarifliche Auszahlungsregelung handelt. Der Senat erkennt, dass es bei dieser Handhabung im Falle von Tariflohnerhöhungen auf dem Ausgleichskonto zu einer "Inäquivalenz" zwischen Geldguthaben und Ansparwert kommt. Müssen die Guthabenstunden mit einem höheren Stundenlohn ausgezahlt werden, als er ursprünglich angespart wurde, ist das auf dem Ausgleichskonto verbleibende Geldguthaben niedriger als es dem "Ansparwert" der gutgeschriebenen Stunden entspricht. Diese Inäquivalenz wird jedoch letztendlich bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgeglichen, weil in diesem Fall nur noch der auf dem Entgeltkonto gutgeschriebene Lohn auszuzahlen ist. Somit kommt es bei der Auflösung des Ausgleichskontos aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht auf die Höhe des aktuellen Gesamttarifstundenlohnes an, sondern es wird lediglich
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das noch verbliebene Restguthaben an den Arbeitnehmer ausgezahlt.



Beispiel 1: Das Guthaben des Arbeitnehmers auf dem Ausgleichskonto setzt sich zusammen aus 10 Std. x 15,00 EUR/Std. = 150,00 EUR 10 Std. x 16,00 EUR/Std. = 160,00 EUR Kontostand: 310,00 EUR für 20 Std. Arbeitsausfall im Folgemonat: = 16 Std. Auszahlung: 16 Std. x 16,00 EUR/Std. = 256,00 EUR Kontostand: 54,00 EUR für 4 Std. Bei Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis sind mit der Schlussabrechnung die auf dem Ausgleichskonto verbliebenen 54,00 Euro auszuzahlen. Auch wenn es das Bundesarbeitsgericht in den Entscheidungsgründen nicht ausdrücklich ausführt, gilt die gleiche Rechtsfolge nach unserer Auffassung auch bei einem "negativen" Ausgleichskonto, d.h. auch dann, wenn auf dem Entgeltkonto aufgrund der Auszahlung der Guthabenstunden zum aktuellen Stundenlohn ein Minus entsteht. In diesem Fall ist der Arbeitgeber dann berechtigt, mit der letzten Lohnabrechnung einen entsprechenden Lohneinbehalt vorzunehmen. Beispiel 2: Das Guthaben des Arbeitnehmers auf dem Ausgleichskonto setzt sich zusammen aus 10 Std. x 15,00 EUR/Std. = 150,00 EUR 10 Std. x 16,00 EUR/Std. = 160,00 EUR Kontostand: 310,00 EUR für 20 Std. Arbeitsausfall im Folgemonat: = 20 Std. Auszahlung: 20 Std. x 16,00 EUR/Std. = 320,00 EUR Kontostand: -10,00 EUR für 0 Std. Bei Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis können mit der Schlussabrechnung die 10,00 Euro vom Lohn einbehalten werden. Im Ergebnis hat das Bundesarbeitsgericht somit die von den Verbänden vertretene Rechtsauffassung bestätigt, dass sich das Guthaben des Arbeitnehmers immer nur auf die tatsächlich erarbeiteten Lohnansprüche begrenzt, da der Arbeitgeber letztendlich nicht zur Aufstockung derjenigen Stundenlöhne verpflichtet wird, die mit einem niedrigeren "Ansparwert" entstanden sind. Das Bundesarbeitsgericht ist lediglich der Auffassung, dass der Arbeitgeber im laufenden Arbeitsverhältnis bei der Auszahlung des verstetigten Monatslohnes immer den aktuellen Gesamttarifstundenlohn des Arbeitnehmers zugrunde legen muss. Ist dieser höher als der "Ansparwert" der Guthabenstunden, so muss der Arbeitgeber diesen zunächst aufstocken. Mit dem Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis wird dieser "Vorschuss" des Arbeitgebers jedoch dadurch wieder ausgeglichen, dass nur noch das Entgeltkonto maßgeblich ist.
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Umsatzsteuerschuld bei Kostenvoranschlägen Aus aktuellem Anlass weisen wir noch einmal darauf hin, dass auch eine unvollständig ausgestellte Rechnung dazu führen, dass der Rechnungsaussteller die ausgewiesene Umsatzsteuer schuldet. Dies gilt ebenso, wenn keine Lieferung oder Leistung ausgeführt wurde. Das Urteil ist daher besonders auch



im Hinblick auf Kostenvoranschläge relevant. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte mit Urteil vom Februar 2011 entschieden, dass entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung auch eine unvollständig ausgestellte Rechnung zur Umsatzsteuerschuld des Rechnungsausstellers führen kann. Dies gilt ebenso, wenn keine Lie-



Steuer-Terminkalender Februar 2012 10. Februar 2012



10. Februar 2012



10. Februar 2012



Voranmeldung und Vorauszahlung der Umsatzsteuer; Monatszahler für den Monat Januar 2012, wenn nicht Fristverlängerung um einen Monat beantragt ist Anmeldung und Abführung der einbehaltenen Lohnund Kirchenlohnsteuer und des Solidaritätszuschlages; Monatszahler für den Monat Januar 2012 Vierteljährliche Vorauszahlung auf die Gewerbesteuer



Kraftfahrzeugsteuer zu dem jeweils im Steuerbescheid ausgedruckten Fälligkeitstag. Ein Säumniszuschlag, der wegen Nichtzahlung bei Fälligkeit entstanden ist, wird bei Verspätungen bis zu 3 Tagen (Schonfrist) nicht erhoben. Tag der Zahlung ist bei der Überweisung der Tag der Gutschrift auf dem Konto des Empfängers. Die Schonfrist gilt nicht für Bar- und Scheckzahler. Die Lohn- und Umsatzsteuer werden erst mit Anmeldung fällig. Es droht die Festsetzung eines Verspätungszuschlages. Auch hier gilt eine dreitägige Schonfrist.



HAAS HOLZKONSTRUKTIONEN



ferung oder Leistung ausgeführt wurde. Der Rechnungsaussteller schuldet nach Ansicht der Richter auch dann die ausgewiesene Umsatzsteuer, wenn es sich um ein Dokument handelt, dass nur den Schein einer Rechnung erweckt und lediglich den Rechnungsaussteller, den (vermeintlichen) Leistungsempfänger, eine Leistungsbeschreibung, sowie das Entgelt und die gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer ausweist. Die Entscheidung ist daher insbesondere auch im Hinblick auf Kostenvoranschläge relevant. Wenn in einem Kostenvoranschlag die grundlegenden Merkmale einer Rechnung einschließlich Umsatzsteuerausweis aufgeführt sind, besteht nach diesem Urteil das Risiko, dass die im Kostenvoranschlag ausgewiesene Umsatzsteuer vom Unternehmer geschuldet wird. Wird im Kostenvoranschlag Umsatzsteuer ausgewiesen, sollte daher ein unübersehbarer Hinweis auf dem Dokument erfolgen, dass es sich nicht um eine Rechnung, sondern nur um einen Kostenvoranschlag handelt. Empfehlenswert ist, dass sich Kostenvoranschlag und Rechnung schon optisch, z. B. durch ein anders farbiges Layout, unterscheiden. Weiterhin sollte lediglich der Nettobetrag ausgewiesen werden mit dem Hinweis „zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer“.



Krangabeln



t#SFUUTDIJDIUIPM[ t/BHFMQMBUUFOCJOEFS t#SFUUTQFSSIPM[ t%BDITUàIMF t;JNNFSFS1SPm)BVT Haas Fertigbau GmbH Industriestraße 8 D-84326 Falkenberg Telefon +49 8727 18-0 Telefax +49 8727 18-593 [email protected]



Mit großem Zinkenabstand



Stöckl Maschinenbau GmbH Am Kloster 24 D-83413 Fridolfing Tel. 08684/9870-0 FAX 08684/987028 Mehr Informationen auf unserer Internetseite



www.Haas-Fertigbau.de



http://www.stoeckl-maschinenbau.de
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Rechengrößen der Sozialversicherung 2012 Renten- und Arbeitslosenversicherung In der Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt die Beitragsbemessungsgrenze 67.200,00 EUR pro Jahr, also 5.600,00 EUR monatlich in den alten und 57.600,00 EUR bzw. 4.800,00 EUR monatlich in den neuen Bundesländern. Entgelt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze bleibt beitragsfrei und wird z. B. auch nicht bei einer späteren Rente berücksichtigt. Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung Für den Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung (KV/PV) gelten in den alten sowie den neuen Bundesländern einheitliche Werte. Bundesweit liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei 45.900,00 EUR pro Jahr, also 3.825,00 EUR monatlich. Eine von vielen Besonderheiten: Die Jahresarbeitsentgeltgrenze der KV, maßgebliche Richtgröße für die Trennung von Versicherungspflicht und Versicherungsfreiheit (und damit auch für den Wechsel in die private Krankenversicherung) bei Arbeitnehmern beträgt 50.850,00 EUR. Private Kranken- und Pflegeversicherung Grundsätzlich erstattet der Arbeitgeber die Hälfte des Beitrags, den der Beschäftigte für seine private Kranken- bzw. Pflegeversicherung bezahlt. Der monatliche Höchstbeitragszuschuss für privat



krankenversicherte Arbeitnehmer beträgt 7,300 % von der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung, also 7,300 % von 3.825,00 EUR = 279,23 EUR pro Monat. Der monatliche Höchstbeitragszuschuss für privat pflegeversicherte Arbeitnehmer beträgt 0,975 % von der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung, also 0,975 % von 3.825,50 EUR = 37,29 EUR pro Monat. Weiterhin zwei unterschiedliche Bezugsgrößen Sind z. B. Beiträge anhand der Bezugsgröße zu ermitteln, so ist wie folgt zu unterscheiden: Handelt es sich um Berechnungen auf dem Gebiet der Kranken- und Pflegeversicherung, gilt einheitlich im Bundesgebiet die Größe von 31.500,00 EUR pro Jahr, also monatlich 2.625,00 EUR. In den neuen Ländern, einschließlich Berlin-Ost, rechnet man für den Bereich der Renten- und Arbeitslosenversicherung davon abweichend mit 26.880,00 EUR pro Jahr, also 2.240,00 EUR mtl. Geringfügigkeitsgrenzen Für Auszubildende beträgt die Geringverdienergrenze 325,00 EUR. Bis dahin trägt der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge allein. Für Mini-Jobs gilt – unabhängig von der Stundenzahl – eine Einkommensgrenze von 400,00 EUR pro Monat



bzw. 4.800,00 EUR pro Jahr. Achtung: In der Bauwirtschaft ergibt sich eine Obergrenze der Stundenzahl aus dem allgemeinverbindlichen Mindestlohn und eventueller Sonderzahlungen für Urlaub und Weihnachten. Für Midi-Jobs gelten als Einkommensgrenzen 401,00 – 800,00 EUR pro Monat. In der GKV besteht beitragsfreie Familienversicherung nicht. Die Sozialversicherung für Arbeitnehmer berechnet sich nach: Faktor F = 0,7491; vereinfachte Gleitzonenformel = 1,2509 x Arbeitsentgelt – 200,72 EUR.



Sachbezugswerte Über die Sozialversicherungs-Entgeltverordnung werden die amtlichen Sachbezugswerte alle 2 Jahre an die Entwicklung der Verbraucherpreise angepasst. Ab 2011 gelten einheitlich für alle Bundesländer folgende Werte (1 Monat = 30 Tage, alle Angaben in EUR): Anlass monatlich pro Tag Verpflegung 219,00 7,30 - Frühstück 47,00 1,57 - Mittagessen 86,00 2,87 - Abendessen 86,00 2,87 Unterkunft 212,00 7,06 Künstlersozialabgabe Bemessungsgrundlage der Künstler sozialabgabe sind alle in einem Kalenderjahr an selbständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte (§ 25 KSVG). Der Beitragssatz beträgt 3,9 %.



Forderungsübergang bei Dritthaftung 2012 1. Grundlage für den Erstattungsanspruch Wird die Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers von einem Dritten schuldhaft verursacht (z.B. durch einen Verkehrsunfall), kann der Arbeitgeber von diesem Dritten das fortgezahlte Entgelt (Lohn oder Gehalt) und bestimmte Zusatzkosten erstattet verlangen (§ 6 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)). Dritter Der Anspruch auf Ersatz von Verdienstausfall des Arbeitnehmers kann sich gegen natürliche oder juristische Personen (Privatperson oder Unter nehmen) richten. In bestimmten Fällen bleibt der Forderungsübergang ausgeschlossen. So sind als nicht oder nur eingeschränkt als „Dritter“ im Sinne des § 6 Abs. 1 EFZG anzusehen: • der Arbeitgeber selbst(Schädigung b. Arbeitsunf.), • nicht vorsätzliche Schädigung durch Familienangehörige, die im Zeitpunkt des Schadensereignisses mit dem Geschädigten in häuslicher Gemeinschaft leben,



• Arbeitskollegen einschließlich Leiharbeitnehmer, da Ansprüche auf Schadensersatz häufig nach §§ 636, 637 RVO ausgeschlossen sind. Folglich geht auch kein Anspruch auf den Arbeitgeber über. schuldhaft Das schuldhafte Handeln ist gegeben, wenn der Dritte vorsätzlich oder fahrlässig handelt. Der unmittelbare Vorsatz ist gegeben, wenn der Dritte den mit Strafe bedrohten Tatbestand kennt u.ihn verwirklichen will,insbesondere bei wissentlichem Handeln. Mit bedingtem Vorsatz handelt, wer es für möglich hält, dass er den Tatbestand verwirklicht, u. diese Folge billigend in Kauf nimmt. Eine besondere Form des Vorsatzes ist die Absicht, d. h. der auf Erfolg gerichtete Wille des Dritten. Fahrlässig handelt, wer einen Tatbestand rechtswidrig verwirklicht, ohne dies zu wollen oder zu erkennen.
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Ist das Arbeitsverhältnis selbst sittenwidrig (z. B. bei Schwarzarbeit), so kann der Arbeitgeber in bestimmten Fällen aus einem faktischen Arbeitsverhältnis (§ 3 EFZG) zwar zur Entgeltfortzahlung verpflichtet sein, ohne jedoch die Möglichkeit des Regresses beim Schädiger zu haben. Der Arbeitnehmer hat unverzüglich die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruches erforderlichen Angaben zu machen. Der Arbeitgeber muss den auf ihn übergegangenen Schadensersatzanspruch gegenüber dem Dritten (Schädiger) grundsätzlich selbst geltend machen.



2. Höhe des Erstattungsanspruchs bei gewerblichen Arbeitnehmern Aufgrund der veränderten Sozialversicherungs- und Sozialkassenbeiträge wurde zum Stichtag 1. Januar 2012 die Berechnung aktualisiert. Nach dieser Neuberechnung kann neben dem fortgezahlten Bruttolohn folgender Prozentsatz für die Lohnzusatzkosten geltend gemacht werden: – Alte Bundesländer: 53,02 % – Neue Bundesländer: 40,50 % Bei der Berechnung für die alten Bundesländer wurde angenommen, dass das 13. Monatseinkommen auch nach Einführung der tariflichen Öffnungsklausel in voller Höhe gezahlt und nicht für krankheitsbedingte Fehltage gekürzt wird. Wird dagegen von der Öffnungsklausel Gebrauch gemacht und nur der tarifliche Mindestbetrag von 780,00 € als 13. Monatseinkommen gezahlt, vermindert sich der Prozentsatz für die Lohnzusatzkosten in den alten Bundesländern insgesamt auf 48,90 %. Bei der Berechnung für die neuen Bundesländer ist zu beachten: Da im Freistaat Sachsen die Beiträge zur Pflegever sicherung allein vom Arbeitnehmer zu tragen sind, kann dort nur ein Zuschlag in Höhe von 39,52 % geltend gemacht werden. Gewerbl. Arbeitnehmer ab 01.01.2012 I. Gesetzl. Ansprüche 1. AG-Anteil zur Krankenversicherung 2. AG-Anteil zur Pflegeversicherung 3. AG-Anteil zur Rentenversicherung 4. AG-Anteil zur Arbeitslosenversicherung II. Tarifliche Ansprüche 1. Sozialkassenbeitrag für a) Urlaub b) Zusatzversorgung 2. Sozialaufwand für Urlaubsvergütung 3. 13. Monatseinkommen (inkl. Sozialaufwand)



Alte Neue Bundesländer Bundesländer



7,30 %



7,30 %



0,98 %



0,98 %



9,80 %



9,80 %



1,50 %



1,50 %



14,30 % 3,50 %



14,30 % –––––



7,34 %



6,62 %



8,30 %



–––––



53,02 %



40,50 %
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Zu der Zahl der zugrunde gelegten Arbeitstage weisen wir auf Folgendes hin: Es wurde davon ausgegangen, dass 4 von 14 witterungsbedingte Ausfalltage durch Vor- oder Nacharbeit ausgeglichen werden. Die nach § 6 EFZG erstattungsfähigen Kosten sind allerdings höher, wenn sich durch einen höheren Arbeitsausfall und/oder einen geringeren Umfang von Vor- oder Nacharbeit eine niedrigere Zahl von produktiven Arbeitstagen ergibt. In diesen Fällen sind die erstattungsfähigen Lohnzusatzkosten betriebsindividuell zu errechnen. 3. Höhe des Erstattungsanspruchs bei Angestellten Bei Lohnempfängern wird nur die geleistete Arbeit vergütet und demnach der Urlaub auf den Grundlohn beaufschlagt. Bei den Angestellten hingegen wird der Urlaub mit dem Gehalt abgegolten. Insofern unterscheiden sich dann auch die tariflichen Erstattungsansprüche. Aufgrund der veränderten Sozialversicherungs- und Sozialkassenbeiträge wurde zum Stichtag 1. Januar 2012 die Berechnung aktualisiert. Nach dieser Neuberechnung kann neben dem fortgezahlten Gehalt folgender Prozentsatz für die Gehaltszusatzkosten geltend gemacht werden: – Alte Bundesländer: 49,39 % – Neue Bundesländer: 41,23 % Da im Freistaat Sachsen die Beiträge zur Pflegeversicherung allein vom Arbeitnehmer zu tragen sind, ist dort zu berücksichtigen, dass nur ein Prozentsatz in Höhe von 40,25 % geltend gemacht werden kann. Angestellte ab 01.01.2012 I. Gesetzl. Ansprüche 1. AG-Anteil zur Krankenversicherung 2. AG-Anteil zur Pflegeversicherung 3. AG-Anteil zur Rentenversicherung 4. AG-Anteil zur Arbeitslosenversicherung II. Tarifliche Ansprüche 1. Sozialkassenbeitrag für Zusatzversorgung 2. Urlaubsentgelt a) Urlaubsvergütung b) Zusätzl. Urlaubsgeld 3. Sozialaufwand für Urlaubsentgelt 4. 13. Monatseinkommen (inkl. Sozialaufwand)



Alte Neue Bundesländer Bundesländer



7,30 %



7,30 %



0,98 %



0,98 %



9,80 %



9,80 %



1,50 %



1,50 %



2,68 %



–––––



15,71 % 2,40 %



15,71 % 2,40 %



3,54 %



3,54 %



5,48 %



–––––



49,39 %



41,23 %



Zu den zugrunde gelegten Ansprüchen beim Angestellten weisen wir auf Folgendes hin: Es wurden nur das zusätzliche Urlaubsgeld sowie das 13. Monatsgehalt angesetzt. Weitere betriebsindividuelle Vergünstigungen (z.B. Zulagen, Firmenwagen etc.) sind im Einzelfall hinzuzurechnen.
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Einsatz bei Feuerwehr und Katastrophenschutz 2012 Aufgrund der klimatischen Gegebenheiten kommt es vermehrt zum Einsatz der Gesellen beim Einsatz der örtlichen Feuerwehr. Der Umfang des Einsatzes nimmt stetig zu. Der Arbeitsausfall kann seitens des Zimmereibetriebs nicht toleriert werden. Aus diesem Grunde gibt



es die Möglichkeit, sich als Zimmereibetrieb den Aufwand für Fehlzeiten aufgrund des Feuerwehreinsatzes von der zuständigen Gemeinde erstatten zu lassen. Die Grundlagen für die Erstattung sind das landesbezogene Feuerwehrgesetz,



das Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes sowie das kommunale Merkblatt für den Arbeitgeber zum „Antrag auf Erstattung der fortgewährten Leistungen“. Daraus lässt sich folgendes Berechnungsschema ableiten (Stand: 01.01.2012):



Grundlagen Landesbezogenes Feuerwehrgesetz – hier: Bayern (BayFwG) Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes (KatSG) Merkblatt für den Arbeitgeber zum Antrag auf Erstattung der fortgewährten Leistungen AN = Arbeitnehmer Berechnung



%



Gesamttarifstundenlohn (hier: Lohngruppe 4 – West – ab 01.05.2011) + vermögenswirksame Leistungen



Euro



Anmerkungen



16,68



je nach AN



0,13



+ Zulage für Sachen (z.B. Bekleidung - soweit in kurzen Zeiträumen u. fortlaufend gewährt)



je nach AN



+ Lohnzulagen (z.B. regelmäßige Fahrt zur Arbeit - soweit besondere Umstände vorliegen)



je nach AN



+ Leistungen für zusätzliche Altersversorgung (z.B. tarifliche Zusatzrente)



je nach AN



= Grundlohn



100,00 %



16,81



+ Umlage für die produktive Winterbauförderung



1,20 %



0,20



+ Umlage für das Insolvenzgeld an die BA



0,04 %



0,01



+ AG-Anteil zur Krankenversicherung (Durchschnittswert)



7,30 %



1,23



+ AG-Anteil zur Pflegeversicherung



0,98 %



0,16



+ AG-Anteil zur Rentenversicherung



9,80 %



1,65



+ AG-Anteil zur Arbeitslosenversicherung



1,50 %



0,25



17,80 %



2,99



+ Sozialaufwand für Urlaubsvergütung



7,34 %



1,23



+ 13. Monatseinkommen (tariflicher Mindestbetrag)



6,04 %



1,02



+ Sozialaufwand für 13. Monatseinkommen



2,26 %



0,40



+ Sozialkassenbeitrag (Urlaub und Zusatzversorgung, nicht aber: Berufsausbildung)



= Erstattungsfähiges Entgelt (MwSt. fällt nicht an)



je nach AN



25,95



Wegen der landesbezogenen Besonderheiten empfehlen wir den Mitgliedsbetrieben, sich mit der zuständigen Gemeinde in Verbindung zu setzen und auf der Basis der kommunalen Merkblätter zu Anfang eines Jahres eine entsprechende Vereinbarung zu treffen.
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Seminarreihe U-Werte und Wärmebrücken Mit den steigenden Anforderungen an das energieeffiziente Bauen nimmt auch die Bedeutung des Nachweises von U-Werten und Wärmebrücken zu. Kunden erwarten verstärkt U-WertBerechnungen als Bestandteil der Beratung oder des Angebots. Bei den inzwischen üblichen Effizienzhausstandards kommt den Wärmebrücken eine entscheidende Rolle zu,



um beispielsweise ein Effizienzhaus 40 oder 55 zu erreichen. Um Förderungen der KfW für diese Effizienzhäuser zu erhalten, müssen die Wärmebrücken detailliert nachgewiesen werden. Aus diesem Grund bietet der LIV eine dreiteilige Seminarreihe zu Wärmebrücken und U-Werten an: 1. Berechnungsgrundlagen des U-Wertes für Holzbauteile (15. Febr. 2012)
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2. EnEV- und KfW-Nachweise von U-Werten (16. Februar 2012, Voraussetzung: Kenntnisse über die Berechnung von U-Werten inhomogener Holzbauteile) 3. Wärmebrücken und Nachweise (5. März 2012) Es sollen die Grundlagen über U-Werte und Wärmebrücken vermittelt und gezeigt werden, wie sie Nachweise für Kunden oder KfW-Programme führen können. Die Seminare richten sich an Unternehmer und technische Mitarbeiter. Je nach Wissensstand und Bedarf können die gesamte Reihe, aber auch nur einzelne (Tages-)Seminare buchen. Bei allen Veranstaltungen können Sie in praktischen Übungen das Gelernte anwenden, um es unmittelbar in der beruflichen Praxis umsetzen zu können. Die Seminare werden von Dr. Martin Spitzner vom Forschungsinstitut für Wärmeschutz (FIW) in München durchgeführt. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Einladung oder die Seminarübersicht im Mitgliederbereich der Zimmerer-Homepage. Eine Aufbauschulung für Energiebilanzen von Gebäuden befindet sich derzeit in Vorbereitung. Anmeldung und weitere Informationen  www.zimmerer-bayern.com  Seminare



Fachfrau im Zimmererhandwerk – Neue Termine „Schade, dass ich mit allen Modulen fertig bin!“ – „Die Referenten ging auf die Probleme und Fragen ein, die man im Betriebsablauf hat!“ – „Der Austausch unter Gleichgesinnten war genial – es sollte noch viele Aufbau-Module geben!“ – „Weil wir aus ganz verschiedenen Ecken Bayerns kamen, war der Umgang untereinander locker und frei von Konkurrenzdenken!“ war der allgemeine Tenor der vergangenen Seminare der „Fachfrau im Zimmererhandwerk“. Seien deshalb auch Sie dabei! Aufgrund des großen Erfolges bieten wir auch in 2012 eine Modul-Reihe



an, um den in den Betrieben mitarbeitenden Damen der Führungsebene das notwendige Wissen für die Leitung des Betriebes sowie für seine Zukunftssicherung zu vermitteln. Die Seminar-Reihe „Fachfrau im Zimmererhandwerk“ ist in 6 Themenschwerpunkte gegliedert. Diese werden in 1,5-tägigen Modulen behandelt. Die nächsten Termine sind: Modul 1 „Technik / Baustoffe“ 08.-09.02.2012 Modul 2 „Berufsausbildung / Büroorganisation“ 21.-22.03.2012



Modul 3 „Personalwesen / Recht“ 18.-19.04.2012 Auf Wunsch senden wir Ihnen die ausführlichen Tagesprogramme im Voraus gerne und unverbindlich zu (Anfragen bitte telefonisch unter 0 89 / 3 60 85-0 oder per E-Mail an [email protected]). Die maximale Teilnehmerzahl pro Veranstaltung beträgt 20 Personen. www.zimmerer-bayern.com  Bildung  Seminare
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Weiterbildung engagierter Mitarbeiter Ohne qualifizierte Mitarbeiter kann kein Holzbauunternehmen erfolgreich sein. Sie sind die Visitenkarte des Betriebs und auf der Baustelle oft die ersten und einzigen Ansprechpartner für den Kunden oder Architekten. Sie haben folglich entscheidenden Einfluß darauf, ob ein Auftrag zur Zufriedenheit aller Beteiligten abgewickelt und Ihr Unternehmen weiter empfohlen wird. Gerade vor Ort müssen sie mit unterschiedlichsten Herausforderungen



fertig werden. Die vermittelten Themen behandeln daher Praxis bezogen technische und juristische Bereiche und Fragen zum Verhalten auf und dem Management von Baustellen.



Die Themen sind: Holzschutz, Baustellensicherheit, Bauphysik, Dachdeckerarbeiten, Zimmererarbeiten, Auftragsabwicklung, Verhalten auf der Baustelle, Mitarbeiterführung, Baustellenmanagement uvm.



Termine: 27. Febr. – 02. März 2012 in Würzburg 05. März – 09. März 2012 in München 26. März – 30. März 2012 in Ansbach



www.zimmerer-bayern.com  Bildung  Seminare



Seminarreihe „Erhöhte Sachkunde“ Im Jahr 2012 beginnt die Seminarreihe „Erhöhte Sachkunde“, die in 4 Modulen Sachverständigenanwärtern, den Einstieg in Schadensbegutachtung und Sachverständigenwesen erleichtern und sie an die Denk- und Vorgehensweise des Sachverständigen heranführen soll. Die Seminare sind aber auch für diejenigen interessant, die nicht an der Sachverständigenprüfung teilnehmen wollen: Die Fragestellung „Was ist ein Mangel“ ist hilfreich, um in der Praxis Fehler zu vermeiden. Modul 1 „Recht, Grundlagen, Probegutachten“ ist eine ausgebaute Version des bisherigen Anwärterseminars. Zusätzlich zum bisherigen Seminar sollen die Teilnehmer in einem Zweitagesseminar auch mit Unterstützung der Referenten selbst ein Probegutachten verfassen. Die Module 2 bis 4 haben technische Inhalte. Der Schwerpunkt liegt hier bei Mangelerkennung und -beurteilung: Modul 2 besteht aus drei Tagesseminaren zu den Themen „Fehleranalyse in statischen Systemen“, „Werkstoffkunde“, „Konstruktion-Holzbau, Holzhausbau, Balkone, Terrassen“, „Ausbau – Treppen und Geländer, Ausbau und Trockenbau, Böden und Beläge, Fenster und Türen“. Im Modul 3 geht es um Bauphysik, Metalle und Korrosion - in je einem Tagesseminar „Wärme- und Feuchte-



schutz“, „Schall- und Brandschutz“ und „Metalle, Korrosion, Dachdeckungen und -abdichtung“.



schen Systemen“ am 6. März 2012 in Beilngries. Referent ist Dipl. Ing. Markus Bernhard, Augsburg.



Modul 4 behandelt den Altbau. In einem zweitägigen Seminar sollen Holzschutz, Bläueschutz, Holzschädlinge und Schäden bei Denkmalpflege und Restaurierungen betrachtet werden.



Teil 2 des Modul 2 „Werkstoffkunde“, „Konstruktion-Holzbau, Holzhausbau, Balkone, Terrassen“ ist für den 28. März 2012 geplant, das zweitägige Modul 4 „Holzschutz, Bläueschutz, Holzschädlinge und Schäden bei Denkmalpflege und Restaurierungen“ für den 20./ 21. Juni 2012.



Die Module, aber auch die in ihnen enthaltenen Seminare, sind von einander unabhängig und können daher auch einzeln besucht werden. Da wir die Seminarreihe als Vorbereitung auf die Prüfung zur erhöhten Sachkunde sehen, soll sie im Zweijahresturnus wiederholt werden. Die Seminarreihe beginnt mit Teil 1 des Moduls 2 „Fehleranalyse in stati-



Weitere Informationen: Landesinnungsverband des Bayerischen Zimmererhandwerks Zimmermeister Andreas Kraft B.A. Telefon 0 89 / 3 60 85-0 [email protected]



Verband/ Innungen
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Europäische Vereinigung des Holzbaus (EVH) Die EVH macht den Weg frei – mehr Schlagkraft für den Holzbau in Europa: Die EVH hat in Garmisch-Partenkirchen einstimmig eine neue Strategie verabschiedet, die in den kommenden fünf Jahren für spürbar mehr Einfluss in Brüssel sorgen soll. Drei Jahre Arbeit stecken in dem Konzept, das der Kommissionsvorsitzende Hans Rupli (Schweiz) und seine Mitstreiter aus Deutschland und Österreich in die EVH-Generalversammlung am



7. Dezember 2011 einbrachten. Das Papier hat seit seiner ersten Präsentation vor rund zwei Jahren einige Anpassungen durchlaufen, wurde in den jeweiligen Landesverbänden diskutiert und genau unter die Lupe genommen. Schließlich sind mit der verbesserten Effektivität der EVH auch höhere Beiträge der einzelnen Landesverbände verbunden. Gut investiertes Geld, davon waren alle Mitgliedsverbände überzeugt.



Schlanke, transparente Strukturen sorgen für eine effektive Arbeit für den Holzbau in Brüssel



Denn nur wer bereits an der EU-Basis in Brüssel mitwirken kann, hat genügend Gestaltungsmöglichkeiten, den Holzbau international weit nach vorne zu bringen. Und langfristig lässt sich mit der verbesserten Kooperation über die Landesgrenzen sogar Geld sparen. Denn gerade bei Forschungsprojekten gibt es laut Hans Rupli viele Ansätze, Doppelausgaben zu vermeiden. Wenn sich beispielsweise die nationalen Hochschulen bei Forschungsaufträgen abstimmen und austauschen, lassen sich teure Arbeiten zum gleichen Thema an mehreren Universitäten vermeiden.



Klar, transparent, effektiv Im Fokus des kommenden EVHEngagements stehen künftig: − Mitgestaltung des Europäisches Normenwesen − Politische Interessensvertretung in holzbaurelevanten Bereichen − Koordination und Kooperation in Forschung, Entwicklung und Bildung − Grenzüberschreitender Informations- und Erfahrungsaustausch Für die direkte Mitarbeit in den Europäischen Normengremien benennt und entsendet die EVH Experten in den Bereichen: − CEN TC 124 Holzbau − CEN TC 127 Brandschutz − CEN TC 126 Schallschutz − CEN TC 175 Treppenbau (WG 5) − CEN TC 250 EUROCODE 5 (SC 5) − CEN TC 350 Nachhaltigkeit − CEN TC 351 Gefährliche Stoffe (Innenraumklima) Um weitere Aktionsfelder zu erkennen, erstellt die „Kommission Technik“ eine Übersicht über wichtige Europäische Normen, Normengremien und Normenaktivitäten Die Koordination über nationale Normenaktivitäten erfolgt über die Kommission Technik. Das Ziel: Nationale Interessen so bündeln und koordinieren, dass praxisgerechtere Normen in Europa entstehen.



Die Generalversammlung der EVH machte am 7. Dezember 2011 in Garmisch-Partenkirchen den Weg frei, um mit einer zeitgemäßen Strategie den Holzbau in Europa nach vorne zu bringen. Quelle: EVH



Mehr Mitglieder, mehr Einfluss Die Generalversammlung war sich einig, dass der richtungsweisende Beschluss auch ganz neue Chancen eröffnet, um mehr Länder als bisher von der EVH-Mitgliedschaft zu überzeugen.



Verband / Innungen Die verlässliche Struktur lässt sich interessierten Landesverbänden rasch vermitteln und deren Vorteile liegen auf der Hand. Darüber hinaus zeigten sich die Spitzenvertreter der nationalen Zimmererverbände offen für Marktpartner, die sich für den europäischen Holzbau engagieren wollen. Wie so ein erfolgreiches Engagement aussehen kann, zeigte die Zusammenarbeit der EVH mit dem Softwarehaus Dietrich’s. Deshalb nahmen die Unternehmensvorstände Uwe Emmer und Peter Philipps beim Treffen in Garmisch teil. Das von der EVH unterstützte Programm „DC Statik“ zum Eurocode 5 hat sich bisher prächtig verkauft: Weit über 600 Lizenzen brachte das Projekt in die Betriebe – von Martinique über Italien bis nach Weißrussland arbeiten Zimmerer mit der Berechnungssoftware.



EVH-Aktionsplan 2012 1. Entsendung von EVH Experten in Europäische Normierungsgremien in den Bereichen Holzbau, Brandschutz, Schallschutz, Treppenbau, EUROCODE 5 (EC5), Nachhaltigkeit und gefährliche Stoffe (Innenraumklima) 2. Start Projekt „praxisgerechte Normierung“ (Vorbereitung EUROCODE 5, 2. Generation) 3. Arbeit in den Kommissionen gemäß Zielsetzung, mit Schwergewicht Kommission Technik 4. EVH Organisationsentwicklung: Überarbeitung der Satzung und Erarbeitung eines Entschädigungs- und Spesenreglements 5. Aufnahme neuer Trägerverbände, Markt- und Entwicklungspartner 6. Weitere Aktivitäten gemäß Finanzplan und Prioritätensetzung des Präsidiums



Verbandsgeschäftsstelle Unsere Mitarbeiterin Andrea Haupt erwartet ihr zweites Kind. Somit stehen ab Ende Januar bis voraussichtlich Oktober 2012 Mutterschutz und Erziehungszeit an. Wir bitten dies zu berücksichtigen.
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Schnellumfrage LVB Frühjahr 2012 Der Landesinnungsverband ist Mitglied bei der Landesvereinigung Bauwirtschaft Bayern (LVB). Diese vertritt gemeinsame Interessen des Bauhaupt- und Ausbaugewerbes gegenüber Ministerien und Behörden sowie der Presse in Bayern. Aktuelles Projekt ist die Schnellumfrage zum Frühjahr 2012. Zum Gelingen dieses Projekts bitten wir Sie, den beiliegenden Fragebogen bis 14.02.2012 ausgefüllt an die Verbandsgeschäftsstelle zu faxen.



Zimmerer-Innung Neumarkt Sebastian Meckl, Jahrgang 1979, hat zum 1. Januar 2012 die Nachfolge von Maria Denk als Geschäftsführer der Zimmerer-Innung Neumarkt in der Oberpfalz angetreten. Im Anschluss an die Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel besuchte Meckl in Neumarkt die Berufsoberschule und danach in Regensburg die Hochschule. Nach seinem Abschluss als Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt Rechnungswesen und Controlling führt sein beruflicher Werdegang über Anstellungen in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Werkscontrolling und Arbeitsförderung zur Kreishandwerkerschaft. Gesamtvorstand und Geschäftsstelle vom Landesinnungsverband des Bayerischen Zimmererhandwerks wünschen ihm einen guten Start in sein neues Arbeitsgebiet – auf gute Zusammenarbeit.



Quelle: KH Neumarkt



Holzbau-Experte für Nachfolge-Lösung gesucht Erfolgreicher Unternehmer sucht vertriebsstarken Nachfolger, der nach Einarbeitung das Systemgeschäft spätestens ab Jahresmitte 2012 alleinverantwortlich weiterführt. Tätigkeitsfelder: 1. Neubau von energie-effizienten Holz-Häusern für gehobene Ansprüche 2. energetische Sanierung von Bestandsobjekten Ideal-Kandidat: kontaktfreudiger Holzbau-Experte (Idealalter 40 Jahre) mit Erfahrung im Projekt-Management und Begeisterung für Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen Wirtschaftliche Eckdaten: jährlich erzielbare Umsatzerlöse zwischen 2 und 3 Mio. Euro bei attraktiver Rentabilität, Kaufpreis 250 TEUR Kontakt: Spitz Corporate Finance GmbH, Dr. Wolfgang Niessen, Sachsenstraße 2, 92318 Neumarkt, Telefon 0179 / 9211977, E-Mail: [email protected]
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